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von Spezialisten beraten. Einer von ihnen
ist der Zürcher Baujurist und Rechtsanwalt
Rolf Huber. Nach seiner Erfahrung ist es

für Nachbarn relativ einfach, in ein solches
Verfahren zu kommen: «Es genügt, als
Hauseigentümer oder auch als Mieter in
einer genügendenörtlichen Beziehung zum
geplantenBau zu stehenund einschützenswertes

Anzeige

Interesse anführen zu können.» Wie
grossderKreis derBetroffenenzuziehen ist,
hängt vom Einzelfall ab. Hat man es bloss

mit einer Dachlukarne zu tun, liegt der Fall
natürlichanders alsbei einemGrossprojekt
mitentsprechendem Schattenwurf und
zusätzlichem hohem Verkehrsaufkommen.

Wer Einwände vorzubringen gedenkt,
kann sich im Prinzip auf die verschiedensten

gesetzlichen Bestimmungen berufen
–auf Baugesetze,Bau- und Zonenordnung,
Umweltschutzgesetz, Bestimmungen zu
Immissionen usw.Unddader Dschungelan
Normen und Gesetzen immer dichter wird,
gestalten sich die Diskussionen immer
komplexer. «ImKantonZürichwird fast
immer auchauf Grundlagevon Paragraph238

des Planungs- und Baugesetzes argumentiert

» so Huber. Dabei geht es um die oft
subjektive Frage der gestalterischen Qualität

eines Baus und dessen genügende
Einordnung in die Umgebung. Es liegt auf der
Hand,dass hier ein grosser Ermessensspielraum

gegeben ist.Beideneher technischen
Normen und Vorschriften hat man natürlich

nur etwas Handfestes, wenn tatsächlich
Fehler gemacht wurden. Dochbei derFrage

der Einordnung kann man mit Fug und
Recht von einem gummigen Artikel
sprechen, der allzu oft ein Einfallstor für mehr
oder weniger begründete Einsprachen
darstellt.

Gegenklagen selten
Schwierig ist die juristisch korrekteAntwort
auf die Frage, wann ein Nachbar der auf
einen Missbrauch der Rechtsmittel aus ist)
die Grenze zurSittenwidrigkeit, ja zur Nötigung

oder Erpressung überschritten hat.
Rechtsanwalt Huber zitiert einen Fall, als
ein Architekt und ein privater Eigentümer
wegen versuchter Erpressung verurteilt
wurden. Doch hierhandelte es sich um eine
Geschichte mit unverfrorenen Zügen: Im
Rahmen derVerhandlungen hatte die
Bauherrschaft von sich aus angeboten, für
einen potentiellen Schaden durch das
Bauprojekt eine Entschädigung zu leisten. Die
Gegenpartei stellte dann aberForderungen,
die um ein Vielfaches höher und in absolut
keinem Verhältnis mehr zu den objektiven
Tatsachen standen. Dass sich Einsprecher
mit Gegenklagen konfrontiert sehen und
auch erfolgreich verurteiltwerden, ist inder
Rechtsprechung bis jetzt aber klar die
Ausnahme.

Rechtsanwalt RolfHuber sagtdazu: «Das
liegtunter anderemdaran,dass dieEinsprecher

meist vorsichtig genug sind und wissen,

dass sie nach allgemeinem Rechtsverständnis

eine Grenze überschreiten
könnten.» Sofern Forderungen finanzieller
oderandererArtgestellt werden, werden sie
oft sachlich in einen an sich nachvollziehbaren

und begründbaren Zusammenhang
gestellt. So ist oft von einem behaupteten
oder objektiv vielleicht sogar gegebenen
Minderwert die Rede, den ein Grundstück
durch einenNeubau erleiden könnte. Oder
man dreht es so, dass man nicht etwas
gefordert, sondern die Bauherrschaft in
Verhandlungen Entschädigungen auf freien
Stücken angebotenhabe.

Was istErpressung?

Der Straftatbestand der Erpressung muss
stichhaltig bewiesen werden können. Wer
als erpresste Bauherrschaft im Nachhinein
privatrechtlich klagen und geleistete
Zahlungenzurückfordernwill,musshohe Hürden

meistern: Einsprecher müssten eine
absolute Notlage der Bauherrschaft ausgenützt

haben wirtschaftlich existenzbedrohend),

zugleich wäre noch zu beweisen,
dass die Einsprache sachlich aussichtslos
gewesen ist. Weiter müsste sogar noch
stichhaltig bewiesen werden, dass es dem
Rekurrenten bloss darum gegangen ist, die
drohende und für die Bauherrschaft
unangenehme Verzögerung zu kommerzialisieren.

In der Diskussion ist schliesslich zu
bedenken, dass Einsprachemöglichkeiten
Teil des Rechtsstaates sind. Insofern muss
sich jeder Bauherr im Klaren darüber
sein, dass Verzögerungen und Schwierigkeiten

bei Planung und Bau nie
auszuschliessen sind. Selbst der Umstand, dass
man Land erwirbt, das zunächst keinen
Zins abwerfen wird, muss als kalkuliertes
unternehmerisches Risiko akzeptiert werden.

Rechtsanwalt Huber erinnert daran,
dass natürlich jedesNeubauprojektausdiesen

Gründen sehr sorgfältig und gründlich
zu planen ist: «Dazu gehört es auch, schon
vor einer Baueingabe den Kontakt mit
Nachbarn zu suchen.» Auch wenn man
mit Gesprächen und sachlichen
Informationen das Problem natürlich nicht aus
der Welt schaffen kann, ist dies oft doch
eine gute Grundlage, ummögliche
Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig

Lösungsmöglichkeiten ausloten zu
können.

Bädersanierungen

Gebäudehüllensanierungen

Wohnraumerweiterungen

Architektur- und Bauberatung

Baukoordination

Mithilfe bei Finanzierungsfragen

Fotos:

4B,

zVg.,

wohnen



noiseag.

ch


	...

